
freiwilligen Antrag auf Entlassung mit
Wiedereinstellungszusage (Referendariat in B.-W.;
Gymnasien)
Beitrag von „Seph“ vom 10. Juni 2021 18:46

Ich betone schlicht noch einmal, dass der Versuch, einen Grund zu konstruieren, der nicht
vorhanden ist, nach hinten losgehen wird. Ein Härtefall ist selbstverständlich auch
nachzuweisen. Insofern kannst du bei Vorliegen von Gründen natürlich probieren, ob diese
anerkannt werden.
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